
156 Neue Justiz 4/78

Neben (bzw. auch nach) dem Familienkollektiv sind 
für Jugendliche die Jugendkollektive bedeutsam: das Klas
senkollektiv, das Lehrlingskollektiv, das FDJ-Kollektiv, 
die Jugendbrigade, Sportkollektive und — in sehr differen
zierter Weise — Freizeitgruppen. Die Jugendkollektive ha
ben den auch für die Erziehung straffällig gewordener 
Jugendlicher wesentlichen Vorzug, daß hier der Jugend
liche „von seinesgleichen“, von gleich- oder fast gleich
altrigen jungen Menschen erzogen wird, denen er nicht 
selten aufgeschlossener gegenübersteht als manchem Er
wachsenen. Dieser Vorzug — der der von Lenin geforderten 
Selbständigkeit der Jugend entspricht — verdient u. E., weit 
stärker genutzt zu werden.26

Dabei gibt es natürlich verschiedene Besonderheiten. 
So bestehen Jugendkollektive vielfach erst kurze und oft 
auch nur für begrenzte Zeit (Lehrlingskollektive, Jugend
brigaden mit begrenzten Aufgaben). Nicht nur die Mit
glieder des Jugendkollektivs sind also jung, sondern auch 
das Kollektiv als Ganzes. Diesen Umstand muß man be
rücksichtigen; es wäre jedoch falsch, daraus abzuleiten, 
Jugendkollektive nicht in die Strafverfahren und in die 
Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit bei Jugendlichen einzubeziehen. Vielmehr 
kommt es darauf an — gerade auch in bewußter Durch
setzung der sozialistischen Jugendpolitik — sie in weit 
stärkerem Maße daran zu beteiligen. Das erfordert, daß 
die Mitarbeiter der Justiz- und Sicherheitsorgane, die staat
lichen Leiter und Funktionäre der gesellschaftlichen Orga
nisationen im Betrieb den Jugendkollektiven die Aufgaben 
jugendgemäß erläutern und ihnen auch praktische Hilfe 
an Ort und Stelle geben. Diese Unterstützung wird sich 
lohnen, weil dadurch der Bewährungs- und Wiedergut
machungsprozeß für den jugendlichen Rechtsverletzer er
folgreicher wird und zugleich in den Jugendkollektiven 
neue gesellschaftliche Kräfte zur Vorbeugung und Bekämp
fung von Rechtsverletzungen heranwachsen.

Jugendliche wechseln, vor allem auf Grund objektiver 
Umstände im Ausbildungsprozeß, häufiger ihre Kollektive 
bzw. wachsen aus dem einen heraus (z. B. Familie) und 
in andere hinein oder gehören gleichzeitig mehreren, u. U. 
recht unterschiedlichen Kollektiven an. Infolgedessen 
kommt es einmal darauf an, den in einem Kollektiv be
gonnenen Erziehungsprozeß auch dann kontinuierlich fort
zusetzen, wenn der Jugendliche in ein anderes Kollektiv 
überwechselt. Um diese notwendige Kontinuität des Er
ziehungsprozesses zu sichern, ist es erforderlich, dem neuen 
Kollektiv entsprechende Informationen über die Persön
lichkeit des Jugendlichen, über die Straftat und seine 
Haltung dazu sowie die Fortschritte im bisherigen Prozeß 
der Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit zu geben. Das kann — wie das bereits 
vielfach Praxis ist — in einer gemeinsamen Beratung des 
bisherigen und des neuen Kollektivs zusammen mit einem 
Richter erfolgen. In diesem Zusammenhang kann es auch 
nötig sein, die Frage des Betreuers oder Bürgen neu zu 
klären. Es könnte auch nützlich sein, daß sich Vertreter 
des bisherigen und des neuen Kollektivs zusammensetzen.

In anderen Fällen, namentlich dort, wo der Jugendliche 
gleichzeitig mehreren Kollektiven angehört (Lehrlingskol
lektiv, Arbeitskollektiv, Sportgemeinschaft), wird es darauf 
ankommen, die erzieherischen Bemühungen der einzelnen 
Kollektive zu koordinieren, um ein einheitliches erzieheri
sches Wirken zu erreichen. Gemäß § 20 Abs. 2 der 1. DB zur 
StPO könnte das inbesondere eine Aufgabe des vom Ge
richt zu bestellenden Betreuers sein.

Auch bei jugendlichen Rechtsverletzern ist also der für 
unser sozialistisches Strafrecht tragende, charakteristische 
Grundgedanke wesentlich, die staatlich-strafrechtliche Ein
wirkung mit der gesellschaftlich-moralischen kollektiven 
Einflußnahme zu verbinden, die strafrechtliche Erziehung 
bewußt in die gesamtgesellschaftliche Erziehung einzuord
nen, die vor allem auf der Grundlage der Produktions
prozesse (bzw. bei Jugendlichen meist der Ausbildungs

prozesse) in den Arbeitskollektiven (bzw. in entsprechen
den Jugendkollektiven) stattfindet. Diese gesellschaftlichen 
Prozesse sind die entscheidende Grundlage für eine stär
kere Anwendung von nicht mit Freiheitsentzug verbun
denen strafrechtlichen Maßnahmen. Hier liegt auch der 
prinzipielle Unterschied zu den nicht mit Freiheitsentzug 
verbundenen Maßnahmen in kapitalistischen Ländern27; sie 
stehen dort losgelöst von den entscheidenden Lebenspro
zessen der Menschen, von der Arbeit. Sie orientieren oder 
stützen sich auf subjektiv anzuerkennende sozial-fürsorge
rische individuumsorientierte Lebenshilfe oder polizeiauf
sichtsähnliche Eingriffe.

*

Im Sinne der Einheit von staatlich-strafrechtlicher und 
gesellschaftlich-kollektiver Erziehung, der Verbindung der 
Tätigkeit der Justiz- und Sicherheitsorgane mit den Akti
vitäten der gesellschaftlichen Kräfte möchten wir den 
zweiten Halbsatz des §65 Abs. 3 StGB verstanden wissen: 
Es ist Aufgabe des Strafrechts, zur Verwirklichung der 
in Art. 2 StGB genannten Ziele (Schutz, Vorbeugung und 
Erziehung) den Straftäter (auch den jugendlichen) zur Ver
antwortung zu ziehen, ihm seine Verantwortung gegen
über der sozialistischen Gesellschaft bewußt zu machen 
und sein Verantwortungsbewußtsein zu stärken. Er ist 
zu gesellschaftlicher Disziplin, zur Einhaltung der sozia
listischen Gesetzlichkeit zu erziehen; auf diese Weise ist — 
über die Durchsetzung seiner persönlichen strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit — „seine Persönlichkeitsentwicklung 
und sein Hineinwachsen in die gesellschaftliche Verant
wortung wirksam zu unterstützen“.

Dagegen kann vom Strafrecht — wie auch vom Straf
verfahren und Strafvollzug — nicht, erwartet werden, Straf
täter mit strafrechtlichen Mitteln unmittelbar zu sozia
listischen Persönlichkeiten zu erziehen oder eine soziale 
Fehlentwicklung jugendlicher Straftäter zu überwinden. 
Das würde u. E. prinzipiell die Möglichkeiten des Straf
rechts übersteigen. Strafrechtliche Maßnahmen sind durch 
die Straftat begrenzt und bestimmt. Die Erziehung zu 
sozialistischen Persönlichkeiten, auch eine notwendige Um
erziehung, muß in der gesamten sozialistischen Erzie
hung in Familie, Schule, Betrieb und gesellschaftlichen 
Organisationen erfolgen. Im Einzelfall werden dazu auch 
besondere Maßnahmen und Entscheidungen der Organe der 
Jugendhilfe gehören. Ihrer Verantwortung obliegt es, im 
Zusammenwirken mit den Eltern und anderen Erziehungs
trägern (Schule), Maßnahmen zur Veränderung der Erzie
hungssituation, zur Umerziehung schwererziehbarer Min
derjähriger und zur Korrektur sozialer Fehlentwicklung 
einzuleiten, darunter erforderlichenfalls auch solche, durch 
die der betreffende Jugendliche aus dem Elternhaus her
ausgenommen wird.28

Insoweit verweist also § 65 Abs. 3 StGB über den Ein
satz strafrechtlicher Maßnahmen hinaus auf die ggf. not
wendige Einleitung anderer (staats-, verwaltungs-, fami- 
lien-, evtl, auch arbeitsrechtlicher) Maßnahmen und ver
deutlicht die Einordnung des Strafrechts in die einheitliche 
sozialistische Rechtsordnung. * IX.
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